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I. Allgemeine Bestimmungen 

 
1 Zuwendungsziel, Rechtsgrundlagen 

 
1.1 Das Land gewährt Zuwendungen für wasserwirtschaftliche Vorhaben von öffentlichem Interesse. Mit den Zuwendun- 

gen sollen insbesondere Vorhaben zur nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung und zur wasserwirtschaftlichen Da- 

seinsvorsorge entsprechend den Zweckbestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Wassergeset- 

zes für Baden-Württemberg (WG) gefördert werden. 

 
1.2 Zuwendungen werden nach Maßgabe dieser Richtlinien sowie der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO), 

der Verwaltungsvorschriften hierzu und der Regelungen des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) im 

Rahmen der nach dem Staatshaushaltsplan verfügbaren Mittel gewährt. Die Bewilligungsstelle entscheidet aufgrund 

ihres pflichtgemäßen Ermessens. 

 
1.3 Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 

 
2 Zuwendungszweck 

 
Das Land fördert die notwendigen Vorhaben zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbe- 

seitigung (Abschnitt II) nach wasserwirtschaftlichen Prioritäten, auch um unzumutbar hohe Gebühren- und Beitrags- 

belastungen für die Bürgerinnen und Bürger zu vermeiden. Ebenso werden für wasserbauliche und gewässerökolo- 

gische Vorhaben (Abschnitt III), deren Ausgaben weniger einzelnen Nutzern als der Allgemeinheit zuzurechnen sind, 

Zuwendungen gewährt. 

 
3 Zuwendungsempfänger 

 
Zuwendungen können Gebietskörperschaften (einschließlich deren Eigenbetriebe) sowie öffentlich-rechtliche Zu- 

sammenschlüsse von Gebietskörperschaften (zum Beispiel Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände) und 

kommunale Unternehmen in privater Rechtsform mit einem kommunalen Anteil von mehr als 50 von Hundert erhal- 

ten. Kommunale Landesverbände in Baden-Württemberg können Zuwendungen im Rahmen des Gemeinschaftspro- 

jekts „Landesweite Erstellung von Hochwassergefahrenkarten“ erhalten. 

 
Die Zweckverbände Bodenseewasserversorgung, Landeswasserversorgung, Wasserversorgung Nordostwürttem- 

berg und „Kleine Kinzig“ erhalten keine Zuwendungen. 

 
4 Zuwendungsart 

 
Zuwendungen werden zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers für einzelne abgegrenzte Vorhaben 

gewährt (Projektförderung nach VV Nr. 2.1 zu § 23 LHO). 

 
5 Zuwendungsform und Finanzierungsart, Höhe der Zuwendungen 

 
5.1 Z u w e n d u n g s f o r m 

 
Die Zuwendungen werden in Form von Zuschüssen gewährt. 

 
5.2 F i n a n z i e r u n g s a r t 

 
Die Zuwendungen werden im Wege der Anteilsfinanzierung gewährt. Für Vorhaben nach Nr. 12.4 im Rahmen des 

Gemeinschaftsprojekts werden jedoch die gesamten zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt (Vollfinanzierung), für 

Maßnahmen nach Nr. 15.2 ein Festbetrag (Festbetragsfinanzierung). 

 
5.3 F i n a n z i e r u n g s m i t t e l   D r i t t e r 

 
Finanzierungsmittel Dritter sind grundsätzlich von den zuwendungsfähigen Ausgaben abzuziehen. Dies gilt nicht für 

sogenanntes Ökosponsoring. 

 
5.4 H ö h e   d e r  Z u w e n d u n g e n 
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Die Höhe der Zuwendungen richtet sich nach den in Nrn. 11 und 15 genannten Fördersätzen sowie nach der in Nr. 7 

genannten Pauschale. 

 
Die Zuwendung wird auf volle 100 EUR gerundet. 

 
5.5 B a g a t e l l g r e n z en 

 
Zuwendungen unter 10 000 EUR werden nicht gewährt. Bei Zuwendungen für Maßnahmen nach Nrn. 12.4, 12.6 und 

12.7 beträgt die Bagatellgrenze 5 000 EUR. Ausgenommen von der Bagatellgrenze sind Zuwendungen nach 

Nrn. 10.2 und 15.2. 

 
6 Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen 

 
Ein Vorhaben kann gefördert werden, wenn 

 
- es dem Wohl der Allgemeinheit dient und nach Art und Umfang aus wasserwirtschaftlichen oder gewässeröko- 

logischen Gründen erforderlich ist, 

- es, soweit erforderlich, Bestandteil einer mit der unteren Wasserbehörde abgestimmten Gesamtkonzeption ist, 

welche den wasserwirtschaftlichen und ökonomischen Anforderungen entspricht, und 

- die notwendigen Rechtsverfahren und die sonstigen erforderlichen Verfahren (zum Beispiel Grunderwerb) zum 

Zeitpunkt der Antragstellung abgeschlossen sind oder vor dem Abschluss stehen. Dies gilt auch für die einzel- 

nen Teilvorhaben. 

 
Die Vorhaben werden grundsätzlich in der Reihenfolge der Dringlichkeit nach übergeordneten wasserwirtschaftlichen 

und gewässerökologischen Gesichtspunkten gefördert. 

 
Zuwendungsfähig sind nur die Ausgaben, die bei sparsamer und wirtschaftlicher Durchführung des Vorhabens unmit- 

telbar notwendig sind, um den Zweck des Vorhabens zu erreichen. Die Wirtschaftlichkeit ist entsprechend Muster 2 

nachzuweisen. 

 
7 Ausgaben für Planung und Bauleitung 

 
Zuwendungsfähig sind die Ausgaben für Planung und Bauleitung pauschal mit einem Zuschlag auf die zuwendungs- 

fähigen Ausgaben entsprechend nachfolgender Tabelle. Damit sind auch die Ausgaben für den Sicherheits- und 

Gesundheitskoordinator abgegolten. 

 
Zuwendungsfähige Ausgaben in Euro Pauschale 

bis 20 000 30 % 

bei 100 000 20 % 

bei 400 000 15 % 

bei 2 000 000 10 % 

bei/ab 20 000 000 8 % 

 
Zwischenwerte werden geradlinig interpoliert und auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet. 

 
Von den zuwendungsfähigen Ausgaben zur Berechnung der Pauschale sind insbesondere getrennt zuwendungsfä- 

hige Gutachten, Konzeptionen und Untersuchungen sowie Grunderwerbskosten und Nutzungsentschädigungen nach 

Abschnitt III abzuziehen. 

 
II. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 

 
8 Fördergrundsätze 

 
8.1 A l l g e m e i n e s 

 
Die Ausgaben für die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind grundsätzlich über kostende- 

ckende Beiträge und/oder Gebühren/Entgelte zu finanzieren. 
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8.2 Z w e c k v e r b ä n d e 

 
Körperschaften des öffentlichen Rechts, die nicht Gebietskörperschaft sind ( zum Beispiel Zweckverbände) und die 

nicht unmittelbar von den Nutzern Wasser- oder Abwasserentgelt erheben, können für Mitglieder Zuwendungen bean-

tragen und erhalten, soweit diese die Zuwendungsvoraussetzungen erfüllen. Die Zuwendungsempfänger haben si-

cherzustellen, dass die Zuwendung den betreffenden Mitgliedern zukommt. 

 
8.3 H ä r t e f ä l l e 

 
Für eine Kanalsanierungsmaßnahme sowie die Sanierung von Ortsverteilungsnetzen der Wasserversorgung kann in 

begründeten Einzelfällen bei Vorliegen einer besonderen Härte entsprechend der Nr. 11.1.3 eine Zuwendung ge- 

währt werden. Für Härtefälle werden jährlich maximal 15 von Hundert der in der Wasserversorgung und Abwasser- 

beseitigung zur Verfügung stehenden Mittel verwendet. 

 
9 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen 

 
T h e r m i s c h e  E n t s o r g u n g  v o n  K l ä r s c h l a m m 

 
Eine Zuwendung für Vorhaben auf Kläranlagen kann grundsätzlich nur bewilligt werden, wenn der Antragsteller den 

auf der zugehörigen Kläranlage anfallenden Klärschlamm nachweislich thermisch entsorgt. 

 
10 Fördertatbestände 

 
10.1 Z u w e n d u n g s f ä h i g e  A u s g a b e n  n a c h  R e g e l f ö r d e r u n g  (Nr. 11.1) 

 
10.1.1 Ausgaben für Investitionen, die zum Betrieb der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung unmittel- 

bar erforderlich sind. Ausgaben für Investitionen an Abwasseranlagen und Anlagen der Wasserversorgung, die durch 

andere Baumaßnahmen (zum Beispiel Straßenbau, Hochwasserschutz) verursacht werden, sind in der diesen Maß- 

nahmen zurechenbaren Ausgabenhöhe nicht zuwendungsfähig. 

 
10.1.2 Investitionsumlagen an Zweckverbände, soweit das Vorhaben nicht beim Zweckverband gefördert wurde. 

 
10.1.3 Ausgaben für die Beseitigung von Hochwasser- und Unwetterschäden an Wasserversorgungs- und Abwasserbeseiti- 

gungsanlagen. In diesen Fällen sind die Voraussetzungen nach VV Nr. 1.2.1 zu § 44 LHO gegeben. 

 
10.1.4 Ausgaben für spezifisch strukturverbessernde Vorhaben der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung auf der 

Grundlage von Gutachten nach Nummer 10.2.2. 

 
10.1.5 Ausgaben für Vorhaben zur Eliminierung von organischen Spurenstoffen aus dem Abwasser. 

 
10.1.6 Ausgaben für die erstmalige großtechnische Umsetzung innovativer Verfahren in der Abwasserbehandlung und 

Wasserversorgung, insbesondere zur Steigerung der Energieeffizienz. 

 
10.1.7 Ausgaben für Vorhaben zur erstmaligen Ausleitung von Abwasser aus rechtskräftig festgesetzten Wasserschutzge- 

bieten. 

 
10.1.8 Bei Regiearbeiten Ausgaben für das eigene Personal ohne Gemeinkostenanteil 

 
10.2 Z u w e n d u n g s f ä h i g e  A u s g a b e n  n a c h  f e s t e n  F ö r d e r s ä t z e n  (Nr. 11.2) 

 
10.2.1 Ausgaben für besondere Leistungen im Rahmen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen zur Optimierung abgeschlos- 

sener Planungen, falls diese Untersuchungen nicht zu einer wirtschaftlichen Lösung führten. 

 
10.2.2 Ausgaben für Gutachten zur Strukturverbesserung bis höchstens 100.000 Euro, im Bereich der Wasserversorgung 

zur Erhöhung der Versorgungssicherheit und im Bereich der Abwasserbeseitigung zur Konzentration von Abwasser- 

behandlungsanlagen. Die Gutachten dienen zur Beseitigung struktureller Defizite aufgrund niedriger spezifischer An-

schlussdichte. 

 
10.2.3 Ausgaben für die fachtechnische Abgrenzung von Wasserschutzgebieten bis höchstens 100 000 Euro. 
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10.2.4 Ausgaben für Konzeptionen und Untersuchungen, insbesondere zur Eliminierung organischer Spurenstoffe sowie zur 

Optimierung entsprechender Anlagen oder zur Fremdwassersanierung. 

 
10.2.5 Ausgaben für Gutachten zur Verbesserung der Energieeffizienz einschließlich der Wärmerückgewinnung im Bereich 

der Abwasserbehandlung und der Wasserversorgung. 

 
10.3 N i c h t   z u w e n d u n g s f ä h i g e  A u s g a b e n 

 
Alle übrigen Ausgaben sind nicht zuwendungsfähig. Hierbei handelt es sich insbesondere um: 

 
10.3.1 Ausgaben für Maßnahmen, die in Zusammenhang mit Erschließungen stehen (zum Beispiel Baugebietserschließun- 

gen, Leitungserweiterungen, Bau und Ausbau von Wasserversorgungs- und Abwasserbehandlungsanlagen) sowie 

für Ortsverteilungsnetze in der Wasserversorgung. 

 
10.3.2 Verwaltungskosten einschließlich Genehmigungsgebühren, Versicherungsbeiträgen, Betriebs- und Unterhaltungskos- 

ten, Kosten des Geschäftsbedarfs und des eigenen Personals mit Ausnahme der Nr. 10.1.8. 

 
10.3.3 Ausgaben für Grunderwerb, Vermessungs- und Wiedervermarktungskosten sowie sonstige Nebenkosten. 

 
10.3.4 Entschädigungen einschließlich Ausgaben zum Zwecke der Beweissicherung. 

 
10.3.5 Ausgaben für die Sanierung und Erneuerung von Anlagen (mit Ausnahme von Elektro-, Mess-, Steuer- und Rege- 

lungstechnik für Regenüberlaufbecken). 

 
11 Ermittlung des Fördersatzes 

 
11.1 R e g e l f ö r d e r s a t z 

 
Das gemäß Muster 1 ermittelte maßgebliche Wasser- und Abwasserentgelt in €/m³ bildet den Maßstab für die Ermitt- 

lung des Regelfördersatzes. Maßgeblich nach Muster 1 sind die gemittelten Gebühren des Jahres der Antragstellung 

und des Vorjahres. 

 
11.1.1 Für Vorhaben nach Nr. 10.1 beträgt der Regelfördersatz bei einem maßgeblichen Wasser- und Abwasserentgelt von 

5,90 €/m³ 20 von Hundert und ab 7,30 €/m³ 80 von Hnudert. 

 
Der dazwischenliegende Fördersatz wird geradlinig interpoliert und auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet. 

 
Für Vorhaben nach Nr. 10.1.4 beträgt der Fördersatz unabhängig vom maßgeblichen Wasser- und Abwasserentgelt 

mindestens 25 von Hundert. Liegt der Regelfördersatz nach Satz 1 darüber, so gilt dieser. 

 
11.1.2 Für Vorhaben nach Nr. 10.1.5, 10.1.6 und 10.1.7 wird der Regelfördersatz nach Nr. 11.1.1 um einen Bonus in Höhe 

von 20 von Hundert erhöht und beträgt maximal 80 von Hundert. Wird die Antragsschwelle nach Nr. 11.1.1 nicht er-

reicht, werden davon abweichend die Ausgaben mit 20 von Hundert gefördert. 

 
11.1.3           Für Vorhaben nach Nr. 8.3 (Härtefälle) beträgt der Fördersatz bei einem maßgeblichen Wasser- und Abwasserentgelt 

von 6,90 €/m³ 20 von Hundert und ab 8,30 €/m³ 80 vnoHundert der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der dazwischen- 

liegende Fördersatz wird geradlinig interpoliert und auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet. Eine besondere 

Härte liegt dann vor, wenn das Wasser- und Abwasserentgelt die oben angeführte Förderschwelle erreicht. 

 
11.2 F e s t e  F ö r d e r s ä t z e 

 
Ausgaben nach Nr. 10.2 werden mit 50 von Hundert gefördert. 

 
III. Wasserbau und Gewässerökologie 

 
12 Fördertatbestände 

 
Gefördert werden können: 
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12.1 H o c h w a s s e r s c h u t z  u n d  V o r f l u t b e s c h a f f u n g 

 
- Der Ausbau von Gewässern, 

- Maßnahmen zur Vorflutbeschaffung einschließlich der Fassung des wild zufließenden Wassers aus Außenbe- 

reichen auf der Grundlage eines Gesamtkonzeptes zum Schutz von bebauten Gebieten, die vor dem 

18.12.1999 erschlossen wurden, 

- Neubau, Erweiterung, Erneuerung und Sanierung von Rückhalte- und Speicherbecken, Dämmen, Seen und 

Teichen, 

 
soweit die Vorhaben dem Hochwasserschutz oder dem Schutz gegen Sohlerosion dienen und ein Hochwasseralarm 

und -einsatzplan vorliegt. 

 
Bei Becken mit überörtlicher Bedeutung nach § 63 Absatz 3 WG von vor dem 22. April 1997 bestehenden Wasser- 

verbänden sind auch Ausgaben für den Betrieb, die Bauwerksüberwachung, die Unterhaltung und die Instandsetzung 

zuwendungsfähig. 

 
12.2 O b j e k t s c h u t z 

 
Vorhaben des Objektschutzes, wenn diese sich aufgrund einer Untersuchung zur Optimierung des Hochwasser- 

schutzes in der Kombination mit oder als Alternative zu Vorhaben nach Nr. 12.1 als wasserwirtschaftlich und wirt- 

schaftlich sinnvolle Lösung ergeben und soweit ein Hochwasseralarm und -einsatzplan vorliegt. 

 
12.3 V e r t i e f t e   Ü b e r p r ü f u n g  n a c h  D I N 19700 

 
Vertiefte Überprüfungen nach DIN 19700 an Rückhalte- und Speicherbecken, Seen und Teichen. 

 
12.4 H o c h w a s s e r g e f a h r e n k a r t e n 

 
Erarbeitung und Fortschreibung von Hochwassergefahrenkarten. 

 
12.5 N a t u r n a h e   E n t w i c k l u n g 

 
Vorhaben zur naturnahen Entwicklung von Gewässern, insbesondere 

 
- Wiederherstellung der Durchgängigkeit und damit zusammenhängende Entschädigungen, 

- auf die Typologie des Gewässers abgestimmte, naturnahe Umgestaltungen, 

- Wiederanbindung von Auen und Altarmen. 

 
Vorhaben zur naturnahen Entwicklung müssen in einem Gewässerentwicklungskonzept beziehungsweise –plan oder 

im Maßnahmenprogramm nach § 82 WHG beschrieben und begründet sein. Dies gilt nicht für Maßnahmen, die nach 

Hochwasserschäden anstelle der Wiederherstellung des alten Zustands durchgeführt werden. In diesen Fällen sind 

die Voraussetzungen nach VV Nr. 1.2.1 zu § 44 LHO gegeben. 

 
12.6 G e w ä s s e r e n t w i c k l u n g s f l ä c h e n 

 
Erwerb oder dingliche Sicherung von Gewässerentwicklungsflächen, einschließlich des Gewässerrandstreifens, zur 

Erhaltung naturbelassener Gewässer oder zur Erreichung eines naturnahen Gewässerzustandes auf Grundlage ei-

nes Gewässerentwicklungskonzeptes beziehungsweise –planes oder des Maßnahmenprogrammes nach 

§ 82 WHG. 

 
12.7 F l u s s g e b i e t s u n t e r s u c h u n g e n, 

G e w ä s s e r e n t w i c k l u n g s k o n z e p t e  u n d  - p l ä n e,  G u t a c h t e n 

 
Flussgebietsuntersuchungen und gewässerökologische Untersuchungen, Gewässerentwicklungskonzepte und 

-pläne sowie Untersuchungen und Konzepte zum wasserwirtschaftlichen Management von Starkregenereignissen mit 

der Maßgabe, dass sie in den Bauleitplanungen der entsprechenden Kommunen berücksichtigt werden. 

 
13 Zuwendungsfähige Ausgaben 
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Zuwendungsfähig sind Ausgaben, die unmittelbar für die Vorhaben nach Nr. 12.1 bis 12.7 erforderlich sind. 

 
Bei Vorhaben des Hochwasserschutzes nach Nr. 12.1 und 12.2 wird der Hochwasserschutzgrad bis zu einem Be- 

messungsabfluss, der sich an einem 100-jährlichen Hochwasser orientiert, als zuwendungsfähig anerkannt. 

 
Im Zusammenhang mit den Fördertatbeständen nach Nr. 12 sind auch zuwendungsfähig: 

 
13.1 Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken beziehungsweise Grundstücksteilflächen und beschränkten dinglichen 

Rechten, die für Vorhaben nach Nr. 12.1, 12.2 oder 12.5 erworben worden sind und für die betreffenden Vorhaben 

dauerhaft benötigt werden. Zuwendungsfähig sind auch Grunderwerbsnebenkosten. 

 
13.2 Nutzungsentschädigungen beim Bau des Vorhabens mit Ausnahme der Entschädigungen an den Bauträger, oder bei 

Verbänden an dessen Mitglieder. Bei Wasserbecken nach § 63 Absatz 3 WG gilt dies auch in Zusammenhang mit 

dem Betrieb. 

 
13.3 Ausgaben für Investitionen zur nachhaltigen Bewusstseinsbildung in unmittelbarem Zusammenhang mit Vorhaben 

nach Nr. 12.5. Die zuwendungsfähigen Ausgaben betragen hier höchstens zusätzlich 30 von Hundert der zuwen- 

dungsfähigen Ausgaben des Vorhabens nach Nr. 12.5 und maximal 200 000 EUR. 

 
Ausgaben für Informationstafeln bei Vorhaben nach Nr. 12.1 und 12.2. 

 
13.4 Ausgaben für die Gewässerstrukturkartierung nach dem hierfür maßgeblichen Feinverfahren Baden-Württemberg. 

 
13.5 Planmäßige mobile Hochwasserschutzsysteme nach Nr. 12.1 und 12.2. 

 
13.6 Bei Regiearbeiten Ausgaben für das eigene Personal ohne Gemeinkostenanteil. 

 
14 Nicht zuwendungsfähige Ausgaben 

 
Alle übrigen Ausgaben, sind nicht zuwendungsfähig. Hierbei handelt es sich insbesondere um: 

 
14.1 Ausgaben für Hochwasserschutzvorhaben nach Nr. 12.1 und 12.2, wenn diese überwiegend dem Schutz von Bau- 

gebieten dienen sollen, für die im Bauleitplanverfahren von der zuständigen Behörde auf die Lage in einem festge- 

setzten beziehungsweise fachtechnisch abgegrenzten Überschwemmungsgebiet/hochwassergefährdeten Gebiet 

hingewiesen wurde. 

 
14.2 Verwaltungskosten einschließlich Genehmigungsgebühren, Versicherungsbeiträgen, Kosten des Geschäftsbedarfs 

und des eigenen Personals mit Ausnahme der Nummer 13.6. 

 
14.3 Entschädigungen einschließlich Ausgaben zum Zwecke der Beweissicherung, insbesondere auch für Nutzungsaus- 

fall, außer den unter 12.5 und 13.2 genannten. 

 
15 Ermittlung des Fördersatzes 

 
15.1 F ö r d e r s a t z e r m i t t l u n g  f ü r  V o r h a b e n  n a c h  Nr. 12.1  u n d  12.2 

 
Zuwendungsfähige 

Ausgaben in Euro pro 

Einwohner/in 

Fördersatz in von Hun- 

dert der zuwendungs-

fähigen 

Ausgaben 

ab 15 20 

75 55 

ab 150 70 

 
Zwischenwerte werden geradlinig interpoliert und auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet. 

 
Bis zum Erreichen des durch Gemeinderatsbeschluss oder in der Verbandssatzung festgelegten Hochwasserschutz- 

grades kann zur Ermittlung des Fördersatzes die Summe der Ausgaben der einzelnen durchzuführenden Vorhaben 
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auf Grundlage eines Gesamtkonzeptes zusammengefasst werden, wenn 

 
- deren Zweckmäßigkeit durch eine hydrologisch-hydraulische Untersuchung, 

- deren Wirtschaftlichkeit nachgewiesen wurde und 

- sie ununterbrochen in einem angemessenen Zeitraum, der von Beginn des ersten Vorhabens von der Bewilli- 

gungsstelle festgelegt wird, realisiert werden. 

 
Für Vorhaben, die gleichzeitig auch Zielen nach Nr. 12.5 dienen, erfolgt die Fördersatzermittlung anteilig nach Nr. 

15.1 und 15.5. 

 
15.2 U n t e r h a l t u n g,  B e t r i e b  u n d  I n s t a n d s e t z u n g  v o n  B e c k e n  m i t 

ü b e r ö r t l i c h e r  B e d e u t u n g  (§ 63 Absatz 3 WG) 

 
Nach Abschluss der Bauarbeiten an den jeweiligen Becken wird für Betrieb und Unterhaltung dieser Becken jährlich 

eine pauschale Zuwendung gewährt. Bei Instandsetzungsmaßnahmen kann der seinerzeitige Fördersatz, jedoch 

maximal 70 von Hundert gewährt werden. 

 
Die Höhe der jährlichen Zuwendung wird je Verband alle fünf Jahre neu berechnet und richtet sich nach dem Be- 

triebskostenanteil des indexierten durchschnittlichen Unterhaltungsaufwandes des vorangegangenen 5-Jahres- 

Zeitraums. Sie ist von den jeweils zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln abhängig. 

 
In nachgewiesenen Härtefällen kann mit Zustimmung des Umweltministeriums der Fördersatz für Instandsetzungs- 

maßnahmen auf bis zu 90 von Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben erhöht werden. 

 
15.3 F ö r d e r s a t z e r m i t t l u n g  f ü r  V o r h a b e n  n a c h  Nr. 12.3 

 
Bis zum 31. Dezember 2020 beträgt der Fördersatz 90 von Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben, ab dem 

1. Januar 2021 beträgt der Fördersatz 70 von Hundert. 

 
15.4 F ö r d e r s a t z e r m i t t l u n g  f ü r  V o r h a b e n  n a c h  Nr. 12.4 

 
Der Fördersatz beträgt 50 von Hundert der Ausgaben. 

 
Abweichend hiervon erfolgt im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes „Landesweite Erstellung und Fortschreibung 

von Hochwassergefahrenkarten“ eine Vollfinanzierung mit 100 von Hundert der entstehenden Ausgaben. 

 
15.5 F ö r d e r s a t z e r m i t t l u n g  f ü r  V o r h a b e n  n a c h  Nr. 12.5,   12.6  u n d  12.7 

 
Der Fördersatz beträgt für Vorhaben nach Nr. 12.5 und 12.6 85 von Hundert, für Vorhaben nach Nr. 12.7 70 von 

Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben. Bei Vorhaben nach Nr. 12.5 ist Nr. 13.3 zu beachten. 

 
Für Vorhaben nach Nr. 12.5, die gleichzeitig Zielen nach Nr. 12.1 dienen, erfolgt die Fördersatzermittlung anteilig 

nach Nr. 15.1 und 15.5. 

 
IV. Verfahren 

 
16 Antrag und Bewilligung 

 
16.1 Z u s t ä n d i g e  B e h ö r d e n 

 
Bewilligungsstelle ist das Regierungspräsidium. Zuständig für die Prüfung der Anträge sind die unteren Wasserbe- 

hörden. Im Hinblick auf die Nrn. 12.1, Satz 1 und 12.2 prüft die untere Wasserbehörde nur, ob die Gemeinde das 

Vorliegen eines Hochwasseralarm- und -einsatzplans schriftlich bestätigt hat. 

 
16.2 A n t r a g s t e l l u n g 

 
Zuwendungen sind nach Muster 2 bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen. 

 
Förderanträge für Vorhaben nach Abschnitt II sind spätestens bis einschließlich 1. Oktober vor Beginn des Jahres, in 
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dem mit dem Vorhaben begonnen werden soll, in zweifacher Fertigung bei der unteren Wasserbehörde einzureichen. 

Ein weiterer Antrag ist unmittelbar elektronisch, ohne Anlage, der Bewilligungsstelle zu übersenden. 

 
Für Vorhaben nach Nr. 10.2 und für Vorhaben nach Abschnitt III gilt diese Frist nicht. 

 
Antragsformulare können unter der Internetadresse der Regierungspräsidien abgerufen werden (www.rp.baden- 

wuerttemberg.de). 

 
16.3 A n t r a g s b e a r b e i t u n g 

 
Die untere Wasserbehörde holt bei der Rechtsaufsichtsbehörde die gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung und 

bei Vorhaben nach Abschnitt II Nummer 10.1 die Bestätigung des ermittelten maßgeblichen Wasser- und Abwasser- 

entgelts ein. Die untere Wasserbehörde legt die geprüften Antragsunterlagen zusammen mit 

 
- ihrer Stellungnahme, 

- der gemeindewirtschaftsrechtlichen Beurteilung 

- und bei Vorhaben nach Abschnitt II Nummer 10.1 der Bestätigung des ermittelten maßgeblichen Wasser- und 

Abwasserentgelts 

 
der Bewilligungsstelle vor (VV Nr. 13.5 zu § 44 LHO findet keine Anwendung). 

 
16.4 B e w i l l i g u n g 

 
Die Bewilligungsstelle bewilligt die Zuwendung durch einen schriftlichen Zuwendungsbescheid (Muster 3). 

 
Dem Zuwendungsbescheid sind die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 

kommunalen Körperschaften (ANBest-K: Anlage 3 zu den VV zu § 44 LHO) beizufügen. Die Rechtsaufsichtsbehörde, 

die untere Wasserbehörde und die Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) erhalten eine Mehrfertigung des 

Bescheids (Anlagen nur für die untere Wasserbehörde). 

 
16.5 V o r h a b e n b e g r i f f  u n d  D u r c h f ü h r u n g s z e i t r ä u m e 

 
Vorhaben sind einzeln abgrenzbare, für sich funktionsfähige Projekte. Bei Vorhaben nach Nr. 12.5 ist dies auch die 

Zusammenfassung einzeln abgrenzbarer, für sich funktionsfähiger Projekte innerhalb eines Gewässersystems zum 

Erreichen des guten ökologischen Zustands. 

 
Die Vorhaben müssen in der Regel im Jahr der Bewilligung begonnen werden. Die Bewilligungsstelle kann die Frist 

des Baubeginns verlängern. 

 
Die Vorhaben sind in der Regel innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr, längstens jedoch innerhalb von drei 

Jahren, beim Bau von Rückhalte- und Speicherbecken nach Nr. 12.1 und ähnlichen komplexen Vorhaben innerhalb 

von fünf Jahren und beim Grunderwerb für dauerhaft benötigte Flächen im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren 

innerhalb von zehn Jahren abzuschließen. 

 
Vorhaben nach Nr. 10.1.3, die sich über mehr als ein Jahr erstrecken, müssen in einzelne Jahresbauabschnitte 

aufgeteilt werden. 

 
16.6 W e i t e r g a b e v o n Z u w e n d u n g e n 

 
Im Zuwendungsbescheid kann zugelassen werden, dass der Zuwendungsempfänger zur Durchführung eines be- 

stimmten Vorhabens die Zuwendung an eine Gesellschaft des Privatrechts weiterbewilligt, an der der Zuwendungs- 

empfänger unmittelbar oder mittelbar mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist. Dabei ist der Zuwendungsempfänger 

schriftlich zu verpflichten, bei der Weiterbewilligung sicherzustellen, dass die in § 14 Absatz 3 und § 30 KAG sowie in 

den VV zu §§ 23 und 44 LHO getroffenen Regelungen auch von dem Dritten entsprechend angewandt werden. Bei 

Verbänden kann im Zuwendungsbescheid bestimmt werden, in welcher Weise die Zuwendungen die einzelnen Mit- 

gliedsgemeinden entsprechend ihrer Förderungswürdigkeit entlasten muss. 

 
17 Überwachung 

http://www.rp.baden-/
http://www.rp.baden-/
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Die untere Wasserbehörde überwacht die Verwendung der Zuwendung.. Die Bewilligungsstelle kann diese Aufgabe 

selbst übernehmen oder Dritte damit beauftragen. 

 
18 Auszahlung 

 
Die Auszahlung der Zuwendung ist entsprechend den Bestimmungen im Zuwendungsbescheid mit dem Vordruck 

Muster 4 zu beantragen. 

 
19 Verwendungsnachweis 

 
Der nach Muster 6 zu erbringende Verwendungsnachweis ist vom Zuwendungsempfänger sachlich und rechnerisch 

festzustellen (VV zu § 70 LHO) und der unteren Wasserbehörde zu übersenden. Diese legt den Verwendungsnach- 

weis mit dem Prüfvermerk der Bewilligungsstelle vor. Die Bewilligungsstelle setzt nach diesen Unterlagen die Zuwen- 

dung endgültig fest (Festsetzungsbescheid Muster 7). 

 
Die Bewilligungsstelle teilt das Ergebnis dem Zuwendungsempfänger, der Rechtsaufsichtsbehörde, der unteren 

Wasserbehörde und der L-Bank mit. 

 
20 Erfolgskontrolle 

 
Nach Inbetriebnahme des Gesamtvorhabens ist entsprechend den Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids 

zu überprüfen, ob der Erfolg der Förderung erreicht wurde. Der Nachweis ist vom Antragsteller zu dem im Bescheid 

festgelegten Zeitpunkt unaufgefordert der Bewilligungsstelle und der unteren Wasserbehörde vorzulegen und plausi- 

bel zu verdeutlichen. 

 
V. Statistik, Schlussbestimmungen 

 
21 Statistik 

 
21.1 E i n l e i t u n g 

 
Die Erfassung der Wasser- und Abwassergebühren ist eine unverzichtbare Grundlage kommunaler und staatlicher 

Planung und Entscheidungsfindung in Baden-Württemberg. Im Auftrag des Umweltministeriums hat das Statistische 

Landesamt seit 1977 entsprechende Erhebungen durchgeführt. 

 
Nach § 6 Absatz 3 LStatistikG bedürfen Landesstatistiken, die auf freiwilliger Grundlage durchgeführt werden, der 

Anordnung durch Verwaltungsvorschrift. Diese Regelung ergeht im Einvernehmen mit dem Finanz- und Wirtschafts- 

ministerium. 

 
21.2 E r h e b u n g 

 
Die Gemeinden, kommunalen Wasserversorgungsunternehmen und Zweckverbände der öffentlichen Wasserversor- 

gung und Abwasserbeseitigung (Berichtsstellen) teilen dem Statistischen Landesamt jährlich die nachfolgend ge- 

nannten Erhebungs- und Hilfsmerkmale mit: 

a) Erhebungsmerkmale 

Ergebungsmerkmale sind die Wasser- und Abwassergebühren in Baden-Württemberg nach Gemeinden. 

b) Hilfsmerkmale 

Hilfsmerkmale sind: 

1.   Name und Anschrift der Berichtsstelle, 

2.   Name und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen der zur Verfügung stehenden Person. 

 
An der Erhebung beteiligen sich die Berichtsstellen freiwillig. Die Erhebung erfolgt für das Vorjahr jeweils zum 

31. März. 

 
22 Schlussbestimmungen 

 
22.1 I n k r a f t t r e t e n 

 
Diese Richtlinien treten am 1. November 2015 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisher geltenden Förderrichtlinien 
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Wasserwirtschaft 2009 – FrWw 2009 vom 23. Juni 2008 (GABI. 2008 S. 254) außer Kraft. 

 
Für Vorhaben, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinien bewilligt waren, gelten die dem Zuwendungsbe- 

scheid zu Grunde liegenden Förderrichtlinien. Für Vorhaben nach Abschnitt II, für die bis zum 1. Oktober 2015 ein 

Förderantrag gestellt wurde, gelten die Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2009. 

 
22.2 Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n 

 
Abweichend von Nr. 12.1 und 12.2 kann bei Vorhaben, die bis zum dritten Jahr nach Inkrafttreten dieser Richtlinien 

bewilligt werden, die Erklärung der Gemeinde zum Hochwasseralarm- und Einsatzplan erst mit dem Verwendungs- 

nachweis vorgelegt werden. 



Muster 2 

(Nr. 16.2 FrW w) 

 

 

 

An die/das  Ort, Datum 
 
 

Stadt/Landratsamt *)  Aktenzeichen 

Bearbeiter 

Telefon 

Fax 
 
 

(in zweifacher Ausfertigung mit Anlagen nach Nr. 5.1)  E-Mail 

 

nachrichtlich (elektronisch mit Muster 1): 

An das 

Regierungspräsidium **) 
 
 
 
 
 
 

 

An trag  auf Ge währung  einer  Zuwendung n ach FrWw 
 
1 Antragsteller 

 

Gemeinde/Verband für Gemeinde/Verband/Landkreis Regionalkennziffer/Verbandskennziffer 

Einwohnerzahl zum Zeitpunkt der Antragstellung (Nur bei Vorhaben nach Abschnitt III) 

Hausanschrift (Straße, PLZ, Ort) Korrespondenzanschrift (Postfach, PLZ, Ort) 

Ansprechpartner für technische Belange 
(Name, Telefon, Fax, E-Mail) 

Ansprechpartner für verwaltungsrelevante Belange 
(Name, Telefon, Fax, E-Mail) 

 
 

2  Vorhaben 
 

2.1 Bezeichnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ) Zuständige untere W asserbehörde 
 

**) zuständige Bewilligungsstelle 



Muster 2 

(Nr. 16.2 FrW w) 

 

2.2 Zuwendungsbereich 
 

Zuwendungsbereich 
 

 

W asserversorgung 
 

Abwasserbeseitigung 
 

W asserbau und Gewässerökologie 

W eitere im Antragsjahr gestellte Anträge in den 
Zuwendungsbereichen 
 

W asserversorgung 
 

Abwasserbeseitigung 
 

W asserbau und Gewässerökologie 
 
 

 
3  Angaben  zur Umsatzsteuer 

 

Der Antragsteller ist bezüglich der Vorha- 
ben im Zuwendungsbereich 

nicht zum Vor- 
steuerabzugbe- 

rechtigt 

zum Vorsteuer- 
abzug berechtigt 

*) 

a. W asserversorgung   

b. Abwasserbeseitigung   

c. W asserbau und Gewässerökologie   

   

 

*) wurde berücksichtigt (Ausgaben ohne Umsatzsteuer) 
 

 
 

4  Angaben  zum Vorhaben 
 

4.1 Planer 
 

Name, Anschrift, Ansprechpartner, Telefon, Fax, E-Mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.Ausführung 

Jahr des Baubeginns  Jahr der Inbetriebnahme 
 
 
 

Das Vorhaben muss in der Regel im Jahr der Bewilligung begonnen werden. 
 
4.3. Begründung des Vorhabens 

W asserwirtschaftliche Notwendigkeit/Infrastrukturelle Bedeutung/W asserrechtliche Dringlichkeit/ 
Programmbezeichnung/Darstellung der Gesamtkonzeption 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ggf. Fortsetzung auf einem Beiblatt 



 

4.4 Kosten-  und Finanzierungsplan 
 

Ausgaben Betrag 

in 1.000 € 

1.  Gesamtausgaben (nach Kostenberechnung)  

1.1  davon zuwendungsfähige Ausgaben  

1.2  davon nicht zuwendungsfähige Ausgaben  

2.  Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben 

2.1  Eigenmittel/Eigenleistungen  

2.2  Einnahmen  

2.3  Drittmittel  

2.4  Zuwendungen (Land)  

2.5. Zuwendungen (Bund ohne GA)  

2.6  Zuwendungen (EU, Sonstige)  

Zu 2.5 und 2.6. beantragte/bewilligte sonstige öffentliche Zuwendungen durch (Bewilligungsstelle) 

3.  Finanzierung der nicht  zuwendungsfähigen Ausgaben 

3.1  Eigenmittel/Eigenleistungen  

3.2  Einnahmen  

3.3  Drittmittel  

3.4  Zuwendungen  

Zu 3.4 beantragte/bewilligte sonstige öffentliche Zuwendungen durch (Bewilligungsstelle) 

 

 
4.5 Wirtschaftlichkeit des Vorhabens 

 

 
Im Wirtschaftlichkeitsnachweis (FrWw Nr. 6) sind Vorhabensalternativen darzustellen und zu bewerten. 

Hierbei sind die wesentlichen Auswahlgründe unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit des 

Vorhabens auch unter betrieblichen Aspekten zu dokumentieren. 
 

 
Für Vorhaben nach Abschnitt II der FrWw2015 ab Gesamtausgaben von 200.000 € ist zusätzlich zu einem 

Kostenplan nach Nr. 4.4 des Musters 2 eine dynamische Kostenvergleichsrechnung entsprechend den 

Leitlinien zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen (DWA 2012) vorzulegen. 
 

 
Für Vorhaben des Hochwasserschutzes sind ergänzend zu dieser dynamischen Kostenvergleichsrech- 

nung ab Gesamtausgaben von 200.000 € die Planungs-, Bau- und Betriebskosten den durch den Bau der 

Maßnahme verhinderbaren Hochwasserschäden anhand der Arbeitshilfe Hochwasserschadensinformatio- 

nen (DWA 2008) und den Produktivitäts- bzw. Bodenwertänderungen gegenüberzustellen. 
 

 
Diese Unterlagen sind den Anlagen für die untere Wasserbehörde beizufügen (siehe Nr. 5.1 dieses An- 

trags). 



 

5  Anlagen 
 

5.1 Anlagen  für  die untere  Wasserbehörde 
 

Mehrfertigung des Antrags (2-fach) 

Ermittlung des für die Förderung maßgeblichen W asser- und Abwasserentgelts (3-fach, nur bei 

Vorhaben nach Abschnitt II der FrW w) 

Übersichtsplan (2-fach) 

Bauplan (2-fach) Bauzei-

tenplan (2-fach) Erläute-

rungsbericht (2-fach) Kos-

tenberechnung (2-fach) 

W asserrechtsbescheid (2-fach) 

Wirtschaftlichkeitsnachweis nach Nr. 6 FrW w (2-fach) (siehe hierzu Nr. 4.5 dieses Antrags) 
 

 
 

6  Bestätigungen des Antragstellers 
 

6.1 Abwasserbeseitigung 
Bei Anträgen aus dem Zuwendungsbereich Abwasserbeseitigung: 

Der auf der zugehörigen Kläranlage anfallende Klärschlamm wird thermisch entsorgt. 
 

 

6.2 Hochwasserschutz 

Bei Anträgen aus dem Zuwendungsbereich Hochwasserschutz 

Das Merkblatt für einen Alarm- und Einsatzplan wurde zur Kenntnis genommen. 
 

 

Ein entsprechender Alarm- und Einsatzplan liegt vor oder wird bei Vorhaben, die bis zum dritten 

Jahr nach Inkrafttreten der FrWw 2015 bewilligt werden, mit dem Verwendungsnachweis vorliegen. 
 

 

6.3 Vorhabensbeginn 

Mit dem Vorhaben wurde noch nicht begonnen und wird auch nicht vor Zustellung des Zuwen- 

dungsbescheids begonnen. 

 
Hinweis: 

Die Definition des Vorhabensbeginns ergibt sich aus Nr. 1.2 der VV zu § 44a der LHO. Danach ist ein 

vorzeitiger Baubeginn förderschädlich. Ein Vorhaben ist begonnen, sobald dafür entsprechende Liefe- 

rungs- oder Leistungsverträge abgeschlossen sind. Der Erwerb eines Grundstücks und die Erteilung ei-

nes Auftrags zur Planung oder zur Bodenuntersuchung gelten nicht als Beginn des Vorhabens, es sei 

denn, gerade sie sind Zweck der Zuwendung. 

 

 
 

6.4 

Die Zuwendungsvoraussetzungen nach Nr. 6 der FrW w sind erfüllt. 
 

 

6.5 

Die in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) genannten Angaben sind vollständig und 

richtig. 



 

Sachlich und rechnerisch richtig (im Sinne § 70 LHO und den VV hierzu) 
 
 
 
 
 

Si egel 

 
 

...................................................... 
Ort, Datum, Unterschrift 

 

 
 
 

Prüfvermerk der Rechtsaufsichtsbehörde Nr. 16.3 FrWw 
 

Angaben zur gemeindewirtschaftsrechtlichen Beurteilung 
 

 

Aus gemeindewirtschaftsrechtlicher Sicht ist die Finanzierung des Vorhabens gesichert. 

Bei Vorhaben nach Abschnitt II der FrW w ist eine geprüfte Fördersatzermittlung „Für die Förderung 

maßgebliches W asser- und Abwasserentgelt“ beigefügt 

Bei Vorhaben nach Abschnitt III der FrW w wird die Einwohnerzahl nach Nr. 1 des Antrags bestätigt 

 
Bemerkungen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ggf. Fortsetzung auf einem Beiblatt 

 
 

Sachlich und rechnerisch richtig (im Sinne § 70 LHO und den VV hierzu) 
 

 
 
 

Si egel 

 
 

...................................................... 
Ort, Datum, Unterschrift 



Muster 3 

(Nr. 16.4 FrW w) 

 

 

Bewilligungsstelle 
 

Anschrift des Antragstellers 
 

 
nachrichtlich: 

 

(mit Anlagen): 
Untere W asserbehörde 

 
(ohne Anlagen): 
Rechtsaufsichtsbehörde 

L-Bank (per E-Mail) 
 
 
 
 
 
 
Zuwendung für wasserwirtschaftliche Vorhaben; 

Antrag  vom 

Anlagen:  Allgemeine Nebenbestimmungen für die Zuwendungen zur Projektför- 

derung  für Investitionen an Kommunale Körperschaften (ANBest-K) 
 
 
 
 
 

 
Z u w e n d u n g s b e s c h e i d 

 
 
 
1 B e w i l l i g u n g 

 

Auf o. g. Antrag wird für das nachstehend bezeichnete Vorhaben nach den Förderricht- 

linien W asserwirtschaft 2015 - FrW w 2015 – vom 21.07.2015, (GABl. S. ) eine Zu- 

wendung in Höhe von 

€ 

(in W orten: Euro) bewilligt. 

 
1 . 1   V o r h a b e n 

 
 
 
 
 
 

 
1 . 2   B e w i l l i g u n g s z e i t r a u m  u n d  A u s z a h l u n g  d e r  Z u w e n d u n g 

 

 
Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich vom Beginn des Vorhabens (Nr. 2.3) bis zur Vor- 

lage der Abrechnungsunterlagen (Nr. 2.3). 
 

 
Die anteilige Zuwendung kann, entsprechend den nachgewiesenen zuwendungsfähigen 

Ausgaben, innerhalb des Bewilligungszeitraums angefordert werden. Eine Auszahlung ist 

jedoch nur möglich, sofern entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Die Dar- 

stellung der einzelnen Ausgaben erfolgt im „Zahlenmäßigen Nachweis“ – Muster 5 FrW w. 

Die L-Bank Baden-W ürttemberg in Karlsruhe zahlt die Zuwendung entsprechend den zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmitteln aus. 



Muster 3 

(Nr. 16.4 FrW w) 

 

Hinweis: 

Anträge auf Teilauszahlung der Zuwendung sind zusammen mit dem zahlenmäßigen 

Nachweis bei der zuständigen unteren W asserbehörde/L-Bank einzureichen. Die Zuwen- 

dung ist per E-Mail mit dem „Antrag auf Anforderung einer Teilzahlung“ – Muster 4 FrW w 

- anzufordern. Hierzu wird im Internet auf der  Homepage der Regierungspräsidien unter 

der Bezeichnung Förderung wasserwirtschaftlicher Vorhaben ein Formular als Excel Datei 

angeboten, mit dem auch der „Zahlenmäßige Nachweis“ nach Muster 5 FrW w geführt 

wird. Hier ist auch das Formular für den Verwendungsnachweis (Muster 6 FrWw) zu fin- 

den. Die Verwendung dieser Formulare ist bindend. 
 
 
 
1 . 3   Z u w e n d u n g s a r t ,  F i n a n z i e r u n g s a r t  u n d  F o r m  d e r  Z u w e n d  u  n  g 

 
Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung als Anteilsfinanzierung in Form 

eines Zuschusses zu den zuwendungsfähigen Ausgaben auf der Basis eines Fördersat- 

zes in Höhe von             v. H gewährt. 

 
1 . 4   K o s t e n -  u n d  F i n a n z i e r u n g s p l a n 

 
Die zuwendungsfähigen Ausgaben lt. Antrag betragen: € 

Die zuwendungsfähigen Ausgaben wurden wie folgt ermittelt: 
 

 
 

Die zuwendungsfähigen Ausgaben werden festgestellt auf € 

Finanzierung: 

Die Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben ist wie folgt vorgese- 

hen: 

Eigenmittel 
 

 

Einnahmen                                                                                                                                         € 

Drittmittel                                                                                                                                            € 

Zuwendungen (Land)                                                                                                                       € 

Zuwendungen (Bund, ohne GA)                                                                                                     € 

Zuwendungen (EU)                                                                                                                           € 

Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben insgesamt                                                    € 

 
Bewilligungsrahmen 

 

Zuwendungs- 
fähige Ausgaben 

Fördersatz Kap. Titel Zuschuss Bemerkungen 

€ % - - € - 

Bisher bewilligte Zuwendung:   

Aktueller Zuwendungsbescheid:  
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2 N e b e n b e s t i m m u n g e n 

 
Die beigefügten Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest-K) und die FrW w 2015 vom 
21.07.2015, (GABl. S. ) sind Bestandteile dieses Bescheids. Abweichend oder ergänzend 

hierzu wird folgendes bestimmt: 

 
2 . 1   M i t t e i l u n g s p f l i c h t e n  b e i  Ä n d e r u n g  d e r  A u s g a b e n 

 
Ergänzend zu den Mitteilungspflichten nach Nr. 5 ANBest-K wird festgelegt: 

 

Nach der Ausschreibung der Hauptgewerke 
 

Unmittelbar nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse (Hauptgewerke), also bis spä- 

testens zum Termin nach Nr. 2.2 dieses Bescheides, sind der unteren Wasserbehörde 

und dem Regierungspräsidium jeweils eine, aufgrund der Ausschreibung aktualisierte, 

Kostenberechnung (zuwendungsfähige Ausgaben) für das Vor- haben vorzulegen. 
 

Mehrausgaben 
 

Zuwendungsfähige Mehrausgaben sind dem Regierungspräsidium unverzüglich über die 

untere Wasserbehörde anzuzeigen. Ein Anspruch auf Förderung der Mehrausgaben wird 

hierdurch nicht begründet. Im Übrigen gilt Nr. 4.5 VV zu § 44 LHO. 

 
2 . 2   A n z e i g e p f l i c h t e n 

 
Der Beginn des Vorhabens ist der unteren W asserbehörde, der L-Bank und dem Regie- 

rungspräsidium bis zum             anzuzeigen. Der Anzeige an die L-Bank ist die Bankver- 

bindung beizufügen. Die übrigen Mitteilungspflichten nach Nr. 5 AN- Best-K sind gegen- 

über der unteren W asserbehörde zu erfüllen. 

 
2 . 3   A u s f ü h r u n g s f r i s t e n  u n d   W i d e r  r u f s v o r b e h a l t 

 
 

Das Regierungspräsidium behält sich gem. § 36 LVwVfG i. V. m. den Nr. 5.5 bzw. 13.4.4 

der VV zu § 44 LHO vor, den Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise zu widerrufen, 

wenn 

 mit dem Vorhaben nicht bis zum begonnen worden ist, 

 das Vorhaben länger als ein halbes Jahr unterbrochen wird, 

 die für die Festsetzung der Zuwendung maßgeblichen effektiven Wasserentgelte 

(Abschnitt II) oder zuwendungsfähigen Ausgaben pro Einwohner (Abschnitt III) rück- 

wirkend gesenkt werden, 

 sich die der Bewilligung zugrunde liegenden Verhältnisse wesentlich ändern, 

 das Vorhaben nicht bis zum fertig gestellt und der Verwendungsnachweis der 

zuständigen Fachbehörde nicht vorgelegt wurde, 

 die Unterlagen zur Erfolgskontrolle nach Nr. 2.8 nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt 

werden, 

 Grundstücke, wie in FrWw 2015 in Nr. 13.1.1 beschrieben, nicht entsprechend dem 

Förderzweck verwendet werden. 
 

 
2 . 4   B i n d u n g s f r i s t e n 

 
Die Bindungsfristen nach Nr. 4 ANBest-K werden wie folgt festgelegt: 

Dauerhaft für Grundstücke nach Nr. 13.1 der FrWw 2015, 12 Jahre für sonstige Grundstü- 

cke, Bauten und bauliche Anlagen (gerechnet ab Ende des Bewilligungszeitraumes), 5 Jah- 

re für technische Einrichtungen, Maschinen und Geräte (gerechnet ab der Lieferung) 
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2 . 5   V e r z i n s u n g  v o n  E r s t a t t u n g s b e t r ä g e n  b e i  R ü c k f o r d e r u n g e n 

 
Erstattungsbeträge werden in entsprechender Anwendung des § 291 BGB verzinst. 

 

 
2 . 6   A n r e c h n u n g   v o n  V o r h a b e n  z u r  G e w ä s s e r e n t w i c k l u n g 

i m  Ö k o – K o n t o ( N u r  i m  F a c h b e r e i c h  W a s s e r b  a  u ) 

 
Bei der Führung eines sog. Öko-Kontos (§§ 1a, 9 Abs. 1a und 135 a-c BauGB) kann ein 

gefördertes Vorhaben der naturnahen Entwicklung von Gewässern nach 

Nr. 12.5 FrW w 2015 und der geförderte Erwerb von Gewässerentwicklungsflächen nach 

Nr. 12.6 FrW w 2015 zur Erreichung eines naturnahen Gewässerzustandes nur höchs- 

tens bis zum Eigenanteil der Gemeinde an diesem Vorhaben bzw. Grunderwerb in An- 

satz gebracht werden. 
 

 
Dies gilt analog, wenn der Vorhabensträger für den Eigenanteil an der Maßnahme die 

Anrechnung als Ökokontomaßnahme nach der Ökokonto-Verordnung vor Maßnahmen- 

beginn bei der unteren Naturschutzbehörde beantragt und diese der Aufnahme in das 

Ökokonto-Verzeichnis zustimmt. 

 
2 . 7  B e c k e n b u c h 

 

 
Mit dem Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass Untersuchungsergebnisse, Be- 

standspläne, Berechnungen u. dgl. zum Beckenbuch genommen wurden. 

 
2 . 8  E r f o l g s k o n t r o l l e 

 

 
Der Nachweis über den Erfolg der Förderung ist bis zum durch den Antragssteller 

unaufgefordert der Bewilligungsstelle und der unteren Wasserbehörde vorzulegen und 

plausibel zu verdeutlichen. 
 

 
Für Maßnahmen nach Abschnitt II der FrWw 2015, für die anerkannte Regeln der Tech- 

nik gelten, ist mit dem Schlussverwendungsnachweis die Einhaltung dieser Regeln zu 

bestätigen. Darüber hinaus sind im Einzelfall folgende Nachweise vorzulegen: 


 

 
Für Vorhaben im Bereich des Hochwasserschutzes sind vorzulegen bzw. nachzuweisen: 

 Bauabnahme 

 Bei Hochwasserrückhaltebecken: Durchführung eines Probestaus innerhalb von 5 

Jahren nach Festsetzung unter Beteiligung der unteren Wasserbehörde. Der Zeit- 

raum kann witterungsbedingt verlängert werden. 

 Bestandsvermessung 
 

 
Für Vorhaben zur Herstellung der Durchgängigkeit sind vorzulegen: 

 Abnahme und Funktionskontrolle unter Beteiligung der unteren Wasserbehörde 

sowie der Fischereiverwaltung. 
 

 
Für Vorhaben zur naturnahen Umgestaltung ist vorzulegen: 

 Eine Gewässerstrukturkartierung nach dem Feinverfahren Baden-Württemberg. 
 
2 . 9  D o k u m e n t a t i o n s p f l i c h t e n 

 

 
Eine fotografische Vorher/Nachher-Dokumentation der Maßnahme ist unter Verzicht auf 

das Copyright dem Schlussverwendungsnachweis bzw. den Unterlagen zur Erfolgskon- 

trolle beizufügen. 



 

 
 
 

3 . R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schrift-

lich entweder bei der Korrespondenzanschrift des Verwaltungsgerichts (Name, Kor-

respondenzanschrift) oder beim Sitz des Verwaltungsgerichts (Name, Lieferan-

schrift) Klage erhoben werden. 
 
 
 

Die Klage kann innerhalb der angegebenen Frist auch mündlich zur Niederschrift 

beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle am Sitz des Verwaltungsgerichts (Na-

me, Lieferan-schrift) erhoben werden. 


